
 
 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (Stand 01.01.2026) 
der KNEITSCHEL GMBH & CO. KG, Binzwangen 70/72, 91598 Colmberg 

im unternehmerischen Geschäftsverkehr 
 

 
 
1. Geltungsbereich 
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten ausschließlich für Lieferungen, Werk- und Bauvertragsleistungen sowie sonstige Dienst-
leistungen, welche die KNEITSCHEL GMBH & CO. KG (Auftragnehmer) für Unternehmer gemäß §14 BGB, juristische Personen des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen (Auftraggeber) erbringt. Sie gelten nicht gegenüber Verbrauchern. 
1.2 Bei Vergabeverfahren durch öffentliche Auftraggeber gelten diese AGB nicht. 
1.3 Die AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden 
nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als ihnen der Auftragnehmer in ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt hat. Dieses Zustimmungserforder-
nis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn der Auftragnehmer in Kenntnis der AGB des Auftraggebers die Leistung an ihn vorbehaltlos 
erbringt. 
1.4 Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die AGB in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen – hilfsweise in der zuletzt in Textform 
mitgeteilten - Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass in jedem Einzelfall wieder auf sie hingewiesen 
werden muss. 
1.5 Der Geltung der Tegernseer Gebräuche wird ausdrücklich widersprochen. 
1.6 Die Geltung der Incoterms wird ausgeschlossen, es sei denn, einzelnen Klauseln daraus ist vom Auftragnehmer ausdrücklich in Textform zuge-
stimmt worden. 
1.7 Individuelle Vertragsabreden zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber (einschließlich Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen) haben 
Vorrang vor entgegenstehenden Klauseln dieser AGB. 
 
2. Einbeziehung der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B 
2.1 Bei allen Bauleistungen (Bautischlerarbeiten und Innenausbau) einschließlich Montage gilt neben diesen AGB die Vergabe- und Vertragsordnung 
für Bauleistungen Teil B in der bei Vertragsabschluss gültigen Fassung. Die Bestimmungen der Ziffern 2.3 bis 2.6 dieser AGB finden keine Anwen-
dung. Bei Widersprüchen gelten nacheinander der Bau- und Werkvertrag mit diesen AGB, das Angebot des Auftragnehmers und die Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B. 
2.2 Für die Herstellung, Lieferung und Instandsetzung von Möbeln und anderen Teilen sowie für sonstige Leistungen, die nicht Bauleistungen im 
Sinne der vorstehenden Ziffer 2.1 sind, gelten statt der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B die Bestimmungen der Ziffern 2.3 bis 
2.6. 
 
3. Angebote und Unterlagen des Auftragnehmers 
3.1 Der Auftragnehmer kennzeichnet unverbindliche Angebote entsprechend oder mit dem Zusatz „freibleibend“. Befristete Angebote enthalten die 
Bindungsdauer. 
3.2 Zugesicherte Eigenschaften und werbliche Aussagen des Herstellers zu Produkten und Materialien werden nur Vertragsbestandteil, wenn der 
Auftragnehmer sie sich 
ausdrücklich zu eigen macht. 
 
4. Leistungshindernisse 
Wird die Leistung durch unvorhersehbare, außergewöhnliche Umstände gehindert, die der Auftragnehmer trotz zumutbarer Sorgfalt nicht abwenden 
kann – insbesondere durch Betriebs- oder Lieferkettenstörungen; behördliche Eingriffe (wie Beschlagnahme, Entziehung); Cyberangriffe; Kernenergie 
oder andere ionisierende Strahlung; Verwendung chemischer, biologischer oder biochemischer Substanzen oder elektromagnetischer Wellen als 
Waffen mit gemeingefährlicher Wirkung; Energieversorgungsschwierigkeiten; Streiks; Demonstrationen; Aussperrungen oder Arbeitsunruhen; Pan-
demien; Naturkatastrophen (z. B. Erdbeben, Blitzschlag, Vulkanausbruch, Schlamm und Schneelawinen, Hochschnee, Schneestürme, Hochwasser); 
bewaffnete und unbewaffnete Konflikte (Krieg, Bürgerkrieg, innere Unruhen, Aufruhr und Terrorismus) oder weitere Fälle von höherer Gewalt –, 
verlängert sich die Leistungsfrist angemessen. Wird die Leistung dadurch dauerhaft unmöglich, entfallen die noch nicht erbrachte Leistungspflichten 
beider Vertragsparteien; Ansprüche auf Vergütung für bereits erbrachte Leistungen bleiben davon ausgenommen. 
 
5. Vergütung 
5.1 Nach Erbringung der Dienste oder Abnahme des Werkes sind Rechnungen des Auftragnehmers nach Zugang sofort fällig, es sei denn, der 
Auftragnehmer hat ein längeres Zahlungsziel eingeräumt. § 650g Abs. 4 BGB bleibt unberührt. 
5.2 Eine Aufrechnung durch den Auftraggeber mit anderen als unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten oder entscheidungsreifen Forderungen 
ist ausgeschlossen. 
5.3 Der Auftragnehmer ist berechtigt, für nachweislich erbrachte vertragsgemäße Leistungen Abschlagszahlungen gemäß § 632a BGB zu verlangen. 
Die Höhe der Abschlagszahlung richtet sich nach dem Wert der jeweils erbrachten Leistung. Abschlagsrechnungen sind nach Zugang sofort zur 
Zahlung fällig, sofern nichts Abweichendes vereinbart wurde. 
 
6. Gewährleistung und Rügeobliegenheit 
6.1 Mängelansprüche des Auftraggebers verjähren in 12 Monaten, gerechnet ab Ablieferung. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 
Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 438 Abs. 3 BGB (arglistiges Verschweigen), § 445b Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634a 
Abs. 1 Nr. 2 BGB (Baumängel) längere Fristen 
vorsieht. 
6.2 Keine Mängel sind entweder die Folgen fehlerhafter Bedienung, gewaltsamer Einwirkung, Abnutzung oder Verschleiß durch bestimmungsgemä-
ßen Gebrauch (z. B. bewitterte Bauteilflächen) oder natürliche Farb-, Struktur- und andere Unterschiede, die auf die Eigenschaften des Naturprodukts 
Holz zurückzuführen sind, sowie unwesentliche Abweichungen bei Nachbestellungen, die in der Natur der verwendeten Materialien liegen. 
6.3 Bei Werklieferungsverträgen, die für Auftraggeber und den Auftragnehmer ein Handelsgeschäft darstellen, gilt § 377 HGB. Für die Anzeigen nach 
§ 377 Abs. 2 und Abs. 3 HGB gilt jeweils eine Frist von zwei Wochen, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Absendung der Anzeige durch den Auftrag-
geber. Die gelieferte Ware gilt als genehmigt, wenn diese Fristen vom Auftraggeber nicht eingehalten werden. 
 
7. Unterlagen des Auftragnehmers und Leistungsausführung 
7.1 Angebote, Kalkulationen, Pläne, Zeichnungen, Berechnungen, Kostenanschläge und andere Unterlagen des Auftragnehmers dürfen ohne Zu-
stimmung weder geändert noch vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden. 
7.2 Sofern nichts Abweichendes vereinbart wurde, müssen die Fahrzeuge des Auftragnehmers und seiner Beauftragten direkt an das Gebäude/Objekt 
heranfahren und dort entladen werden können. Für Transporte über das 2. Stockwerk hinaus stellt der Auftraggeber mechanische Transportmittel 
bereit. Treppen müssen passierbar sein. Entstehen Mehrkosten durch erschwerte Anfahrt oder verlängerte Transportwege, ist eine gesonderte Ver-
gütungsvereinbarung zu treffen. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
8. Vertragspreise und Änderungen der Geschäftsgrundlage, Sonderkündigungsrecht 
8.1 Sind zwischen Vertragsschluss und Leistungsbeginn mehr als vier Monate vergangen, ohne dass der Auftragnehmer dies zu vertreten hat, und 
haben sich die Material- und/oder Lohnkosten im Vergleich zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses um mehr als 3 % erhöht oder verringert, kann jede 
Vertragspartei ergänzende Verhandlungen verlangen, um eine angemessene Anpassung der vereinbarten Preise für Material- und Lohnkosten (ohne 
unternehmerischen Gewinn) zu vereinbaren. 
8.2 Beide Parteien haben das Recht, unter der Voraussetzung, dass die Verhandlungen trotz Aufforderung mit Fristsetzung in Textform nicht stattfin-
den oder erfolglos bleiben, den Vertrag in Schriftform zu kündigen. Hiervon unabhängig bleiben bereits erbrachte Leistungen vergütungspflichtig. 
 
9. Eigentumsrechte und Hinweispflichten des Auftraggebers 
Soweit kein Eigentumsverlust nach §§ 946 ff. BGB eintritt, verbleiben die zur Vertragserfüllung gelieferten Gegenstände bis zur vollständigen Bezah-
lung im Eigentum des Auftragnehmers. Der Auftraggeber darf sie bis dahin weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Wird ein Insolvenz-
verfahren über sein Vermögen beantragt oder greifen Dritte (z. B. durch Pfändung) auf die Gegenstände zu, hat der Auftraggeber den Auftragnehmer 
unverzüglich zu benachrichtigen. 
 
10. Haftung auf Schadensersatz 
10.1 Der Auftragnehmer haftet auf Schadensersatz, unabhängig vom Rechtsgrund, nur bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung 
durch ihn, seinen gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen sowie bei fahrlässiger Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, bei arglistig 
verschwiegenen Mängeln, bei Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit des Werkes und nach den Bestimmungen des Produkthaftungsge-
setzes.  
10.2 Der Auftragnehmer haftet auch bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Pflichten, deren Erfüllung für die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des Vertrags wesentlich ist und auf deren Einhaltung regelmäßig vertraut wird), jedoch ist bei einfacher Fahrlässigkeit die Haftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, sofern keine Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit vorliegt. 
 
11. Wartungs-, Kontroll- und Pflegehinweise 
11.1 Der Auftragnehmer weist den Auftraggeber darauf hin, dass für die dauerhafte Funktion der Bauteile Wartungsarbeiten erforderlich sind, insbe-
sondere Kontrolle und ggf. Schmierung von Beschlägen und beweglichen Bauteilen; regelmäßige Kontrolle von Abdichtungsfugen; Nachbehandlung 
von Anstrichen innen und außen je nach Lack-, oder Lasurart, Witterungseinfluss und Nutzung. Solche Arbeiten sind nur Teil des Auftrags, wenn dies 
ausdrücklich vereinbart wurde. Unterlassene Wartungsarbeiten können Lebensdauer und Funktion beeinträchtigen, ohne Mängelansprüche zu be-
gründen. 
11.2 Der fachgerechte Einbau moderner Fenster und Außentüren verbessert die energetische Qualität des Gebäudes und dichtet die Gebäudehülle 
ab. Zur Erhaltung der Raumluftqualität und Vermeidung von Schimmelpilzbildung sind zusätzliche Be- und Entlüftungsanforderungen zu erfüllen. Die 
Erstellung und Umsetzung eines Lüftungskonzepts sind nicht Bestandteil dieses Auftrags. 
11.3 Der Auftraggeber ist für geeignete klimatische Bedingungen (Luftfeuchtigkeit, Temperatur) zum Schutz und Erhalt der Bauteile (z. B. Fenster, 
Treppen, Parkett) verantwortlich. 
 
12. Datenschutz 
12.1 Die personenbezogenen Daten des Auftraggebers (z. B. Name, Adresse, Kommunikationsdaten) werden vom Auftragnehmer maschinenlesbar 
gespeichert, um vorvertragliche und vertragliche Pflichten zu erfüllen (Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO). Sie werden ausschließlich zu eigenen Zwecken 
verwendet und nicht an unberechtigte Dritte zu gewerblichen Zwecken übermittelt.  
12.2 Soweit dies zur Risikoprüfung, zur Absicherung oder zur Durchsetzung von Forderungen erforderlich ist, kann eine Übermittlung an Dienstleister 
(z. B. IT-Dienstleister), Auskunfteien sowie an einen Warenkreditversicherer erfolgen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Dabei werden nur die hierfür 
erforderlichen Daten übermittelt. 
12.3 Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Verarbeitungszweck nicht mehr erforderlich sind. Betroffene Personen können Auskunft über ihre 
gespeicherten Daten verlangen, bei Unrichtigkeit eine Berichtigung und bei unzulässiger Speicherung die Löschung der Daten. Es besteht auch ein 
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. 
12.4 Weitere Informationen zur dem Umgang mit personenbezogenen Daten finden sich unter: 
https://dsms.datenschutz-poellinger.de/policy/664c94f392ce0 
 
13. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
13.1 Für den Vertrag gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN- Kaufrechts. 
13.2 Handelt es sich beim Auftraggeber um einen Kaufmann oder um einen diesem rechtlich Gleichstehenden oder um eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder um öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist der ausschließliche Gerichtsstand (auch internationaler) für Ansprüche, 
die sich gegen den Auftragnehmer richten, der Hauptsitz des Auftragnehmers. Unabhängig davon ist der Auftragnehmer berechtigt, Klage gegen den 
Auftraggeber an allen anderen gesetzlich zulässigen Gerichtsständen zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließ-
lichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt. 


